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In Kürze 11

Verständnisse behoben und der
Grundsatz der Firmenwahrheit ver-
wirklicht werden.

Miliz-Militärpilotim
emd. Der Bundesrat hat die Ver-

Ordnung über den Militärischen
Frauendienst (MFD) auf den
1. Januar 1992 geändert. So wer-
den Frauen künftig neu zur Ausbil-
dung zur Miliz-Militärpilotin zuge-
lassen. Auch für diese Funktion gilt
weiterhin die Bestimmung, dass

Angehörige des MFD keine Aufga-
ben erfüllen, die einen Kampfauf-
trag einschliessen.

Militärischer Frauendienst erfuhr
Änderungen

emd. Als Neuerung ab Neujahr
werden die Unteroffiziersschule
MFD von drei auf vier, und die
Offiziersschule von vier auf sechs
Wochen verlängert. Der Kadervor-
kurs zur MFD-Rekrutenschule dau-
ert für abverdienende Offiziere
höchstens elf, für abverdienende
Feldweibel und Fouriere höchstens
neun und für abverdienende
Korporale höchstens acht Tage.
Schliesslich können Angehörige
des MFD mit ihrem Einverständnis

- analog den Vorschriften für

männliche Armeeangehörige -
über das dienstpflichtige Alter hin-
aus in der Armee verwendet wer-
den.

Getrübte Bilanz des Golfkriegs

nzz. Nach dem Ablauf des Uno-
Ultimatums über den Rückzug der
irakischen Besetzungstruppen aus
Kuwait begann vor einem Jahr die
alliierte Luftoffensive gegen den
Irak. Die Genugtuung über die

erfolgreiche Befreiung Kuwaits
wird in Amerika inzwischen von
innenpolitischen Sorgen überlagert

- und vom Gefühl, dass die mit
dem Golfkrieg verknüpften Hoff-

nungen bisher höchstens teilweise
erfüllt worden sind.

Weiterhin verschiedene
Sirenentöne?

nzz. Auch in Zukunft soll aus dem
Sirenenalarm hervorgehen, wel-
che Form von Gefahr der Bevöl-
kerung droht. Nach einem Zwi-
schenentscheid des Bundesrates

zur Verbesserung des Schutzes bei
Natur- und Industriekatastrophen
wird auf eine allzu starke Vereinfa-

chung der Alarmierungszeichen
verzichtet. Nach Auskunft des Pro-

jektleiters war nämlich geplant,

die Alarmierungszeichen stark zu
reduzieren. Dies sei aber nicht so
leicht, weil auch die Bedrohungen
unterschiedlich seien. Der Bundes-
rat hat nun entschieden, den «All-
gemeinen Alann» (an- und ab-
schwellender Heulton) zum gene-
rellen Alarmzeichen zu deklarieren
und daneben als Ausnahme in der
Nahzone von Talsperren den
«Wasseralarm» (unterbrochener
tiefer Ton) beizubehalten. Dazu

wird das Festhalten am «Strah-
lenalarm» (unterbrochener an-
und abschwellender Heulton) und

am «C-Alarm» (hoher Dauerton)
vertieft abgeklärt. Die drei erstge-
nannten Alarmzeichen finden sich

heute auf den letzten Seiten des
Telefonbuchs; über den C-Alarm
ist die Bevölkerung in besonders

exponierten Gebieten (Raum Ba-

sei) informiert.

Kenneth Angst
emd. Bundesrat Kaspar Villiger hat
den 37jährigen NZZ-Inlandredak-
tor Kenneth Angst zu seinem per-
sönlichen Mitarbeiter ernannt.
Angst löst Dr. Bernhard Marfurt
ab, der als stellvertretender Gene-
ralsekretär das EMD-Controlling
leitet (DER FOURIER berichtete
darüber).
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